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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Fraktionsgesetzes

§ 8 Absatz 3 des Fraktionsgesetzes vom 8. Dezember 1993 (GVBl. 
S. 591), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Oktober 
2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, erhält folgende Fassung:

„(3) Die Beträge nach Absatz 2 werden jeweils zum 1. Januar ei-
nes jeden Jahres der Wahlperiode an die relevanten Kostenentwick-
lungen angepasst. Dazu wird anhand der Verwendungsnachweise 
nach Absatz 11 der durchschnittliche Anteil der Sach- und Personal-
kosten an den Fraktionsausgaben ermittelt. Bei der Anpassung wird 
hinsichtlich der Sachkosten die vom Amt für Statistik Berlin-Bran-
denburg mitgeteilte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes für 
Berlin und hinsichtlich der Personalkosten die tarifliche Einkom-
mensentwicklung im öffentlichen Dienst des Landes Berlin heran-
gezogen. Der Präsident des Abgeordnetenhauses erstattet nach An-
hörung der Fraktionen über die Angemessenheit und Anpassung der 
Beträge im Benehmen mit dem Ältestenrat Bericht. Er veröffentlicht 
den Bericht als Drucksache und die neuen Beträge im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin. Das Abgeordnetenhaus beschließt in-
nerhalb der ersten sechs Monate nach der konstituierenden Sitzung 
über das Verfahren zur Anpassung der Geldleistungen nach Ab-
satz 2. Der Präsident leitet den Fraktionen einen entsprechenden 
Gesetzesvorschlag zu.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.

Berlin, den 12. Mai 2022

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Dennis  B u c h n e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Die Regierende Bürgermeisterin
Franziska  G i f f e y

Sechstes Gesetz
zur Änderung des Fraktionsgesetzes

Vom 12. Mai 2022
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Der Nummer 9 der Anlage zu § 4 Absatz 1 Satz 1 des Allgemeinen 

Zuständigkeitsgesetzes in der Fassung vom 22. Juli 1996 (GVBl. 
S. 302, 472), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Sep-
tember 2021 (GVBl. S. 1119) geändert worden ist, wird folgender 
Absatz 6 angefügt:

„(6) Erstellung und Anerkennung der Berliner Mietspiegel.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2022 in Kraft.

Berlin, den 12. Mai 2022

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Dennis  B u c h n e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Die Regierende Bürgermeisterin
Franziska  G i f f e y

Dreizehntes Gesetz
zur Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes

Vom 12. Mai 2022
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